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RS OGH 1988/2/10 3Ob100/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1988

Norm

EO §146

EO §154

Rechtssatz

Sehen die Versteigerungsbedingungen eine Wiederversteigerung nur für bestimmte Fälle vor, so kann auch der

Rücktritt nur aus diesen Gründen erfolgen; neben den Vereinbarungen über die Wiederversteigerung gibt es kein von

den Versteigerungsbedingungen unabhängiges Rücktrittsrecht.
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